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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ab dem 1. März 2020 besteht die Nachweispflicht eines Masernschutzes  für Personen, die in einer 

Gemeinschaftseinrichtung nach  § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) betreut werden oder in einer 

solchen Einrichtung tätig sind.  

 

o Personen, die nach dem 01.03.2020 in die Einrichtung aufgenommen/in der Einrichtung 

beschäftigt werden  müssen den Nachweis vor Aufnahme in die Einrichtung erbringen.  

 

o Personen, die bereits in der Einrichtung betreut werden/tätig sind, müssen die Nachweise 

bis zum 31.12.2021 erbringen 

 

 

Dies bedeutet nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am 01.03.2020  im Einzelnen für die zu 

betreuenden Kinder und Beschäftigten (auch für im Rahmen eines Ehrenamtes und Praktikums 

tätige Personen) der Einrichtungen: 

 

*Weitere Informationen finden Sie im Anhang 

 
 

o Der Nachweis erfolgt durch den Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis 

 

o Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 

können, benötigen ein ärztliches Zeugnis mit Diagnose und Dauer der Kontraindikation 

 

 

Personen, die keinen ausreichenden Nachweis einer Masernimmunität erbringen, dürfen weder 

in Kindertagesstätten betreut, noch in diesen tätig werden.  

 

 

 

 
 

 

< 1 Jahr Kein Impfnachweis nötig 1 

Bis zum 2. Geburtstag 1 Masernschutzimpfung oder Immunität nachweisen 2 

≥2 Jahre und <18 2 Masernschutzimpfungen oder Immunität nachweisen 2 

Beschäftigte ≥18 und 

nach 1970 geboren 

2 Masernschutzimpfungen oder Immunität nachweisen 3 

Vor 1970/1970  geboren  Kein Nachweis erforderlich 4 



Der Impfeintrag muss bestehen aus Datum, Krankheit gegen die geimpft wird, Impfstoff, Charge, 

Arztunterschrift und Stempel (siehe Bild). 

 

In Deutschland sind folgende MMR- bzw. MMRV-Kombinationsimpfstoffe zugelassen: 

Priorix und Priorix-Tetra sowie M-M-RVaxPro und ProQuad 

 

 
 

Im Falle eines erst später möglichen Impfschutzes (insbesondere bei unter zweijährigen Personen 

und Personen mit vorübergehender medizinischer Kontraindikation) ist das Gesundheitsamt zu 

benachrichtigen (Tel. 0241 5198-5300, Mail infektionsschutz@staedteregion-aachen.de). 

 

Unabhängig vom Masernschutzgesetz besteht weiterhin die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht 

einer Impfberatung vor Erstaufnahme in einer Gemeinschaftseinrichtung.  

 

 

 

Anhang 

 

Ergänzung zur Tabelle: 
1 Eine Impfung vor dem 9. Lebensmonat wird nicht empfohlen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs kann bei einer 

Impfung vor dem 9. Lebensmonat durch das Vorhandensein mütterlicher Antikörper und durch die Unreife 

des kindlichen Immunsystems häufig stark vermindert sein. 
2 Anders als bei Erwachsenen, ist für Kinder eine Impfung in zwei Schritten empfohlen. Die erste Impfung 

gegen Masern, Mumps und Röteln sollte im Alter von 11 bis 14 Monaten und die 2. Masern-Mumps-Röteln-

Impfung im 2. Lebensjahr im Alter von 15 bis 23 Monaten durchgeführt werden. Die 2. Impfung ist dabei 

keine so genannte „Auffrischimpfung“, sondern wichtig für einen sicheren und kompletten Impfschutz. Ältere 

Kinder und Jugendliche mit unvollständigem Impfschutz, sollten die Impfungen so bald wie möglich 

nachholen. 
3Die Masernimpfung ist generell für alle Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden, empfohlen, wenn sie 

noch gar nicht oder nur einmal in der Kindheit gegen Masern geimpft wurden oder deren Impfstatus unklar 

ist. 
4Personen, die vor 1970 geboren wurden, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Masern bereits 

durchgemacht 

 

Weitergehende Informationen finden Sie unter folgenden Links: 

www.rki.de 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html 


